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Verjährungsverkürzung  
in Vertreterverträgen
Klauseln, die die Verjährung abkürzen, können unwirksam sein, so lautete 
jedenfalls eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart.

Mit einer gestuften Klage 
wünschte der Vertreter im 
Streit fa l l  zunächst einen 

Buchauszug, um anschließend etwaige 
sich daraus ergebende rückständige Pro-
visionen sowie einen weitergehenden 
Ausgleich von dem beklagten Unterneh-
men zu erhalten. Nach dem Vertreterver-
trag hatte der Unternehmer monatlich 
über alle im Abrechnungszeitraum fälli-
gen Provisionen abzurechnen. Der Ver-
treter wiederum war vertraglich ver-
pflichtet, die Abrechnungsunterlagen 
nach Erhalt auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit zu prüfen. Einwendungen sollten 
innerhalb von vier Wochen nach Zugang 
schriftlich bei der Hauptverwaltung des 
Unternehmers erhoben werden. 

Zur Frage der Verjährung enthielt der 
Vertretervertrag die folgende Klausel: 
„Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren 
in 13 Monaten ab dem Ende des Monats, 
in dem der Anspruchsberechtigte Kennt-
nis von den anspruchsbegründenden Um-
ständen erlangt, spätestens aber in drei 

Jahren, beginnend mit dem Ende des Jah-
res, in dem die Fälligkeit eintritt. Dies gilt 
nicht für Ansprüche, für die das Gesetz 
zwingend eine längere Verjährung be-
stimmt hat. Der Kenntniserlangung steht 
es gleich, wenn der Berechtigte ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen 
können. Die Regelung gewährleistet, dass 
eventuelle Unstimmigkeiten über die ge-
genseitigen Rechte und Ansprüche, insbe-
sondere Provisionen und ihre Abrech-
nung, aktuell und zeitnah geregelt wer-
den.“ Der Vertreter forderte den Buchaus-
zug für die Zeit seit dem 1. Oktober 2014. 
Dem hielt der Unternehmer unter ande-
rem entgegen, dass er den Buchauszug 
längstens für 13 Monate zurückverlangen 
könne. Das Landgericht wies die Einrede 
des Unternehmers zurück und gab dem 

Vertreter recht. Der zehnte Zivilsenat des 
Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart 
schloss sich der Meinung an und grenzte 
sich damit vom siebten Zivilsenat ab, der 
die Klausel gebilligt hatte.

Zur Begründung führte das OLG Stutt-
gart im Wesentlichen Folgendes aus: Der 
Anspruch auf Erteilung eines Buchauszugs 
nach § 87c Abs. 2 Handelsgesetzbuch 
(HGB) verjähre selbstständig in der regel-
mäßigen Verjährungsfrist des § 195 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB). Bei dem An-
spruch handele es sich um einen Hilfsan-
spruch, der gegenstandslos werde, wenn 
der Provisionsanspruch, dessen Vorberei-
tung er diene, verjährt ist oder aus anderen 
Gründen nicht mehr durchgesetzt werden 
kann. Der Anspruch entstehe gemäß § 199 
Abs. 1 Nr. 1 BGB,  sobald er erstmals gel-

Kompakt

 ■ Die Verjährung kann in AGB-Vertre-
terverträgen wirksam abgekürzt 
werden.

 ■ Erfasst die Abkürzung auch 
 Ansprüche des Vertreters aus vor-
sätzlicher oder grob fahrlässiger 
Pflichtverletzung, sind die AGB 
 unwirksam.

 ■ Die kenntnisunabhängige Verkür-
zung der Verjährung auf drei Jahre 
ist bedenklich.
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tend gemacht und notfalls im Wege der 
Klage durchgesetzt werden kann. Dies sei 
gemäß § 271 Abs. 1 BGB regelmäßig mit 
Fälligkeit der Leistung der Fall. Die Ver-
jährung des Anspruchs auf Erteilung eines 
Buchauszugs nach § 87c Abs. 2 HGB be-
ginne daher regelmäßig mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Unternehmer dem 
Handelsvertreter eine abschließende Ab-
rechnung über die diesem zustehende Pro-
vision erteilt hat. Davon sei auszugehen, 
wenn die Abrechnung über die Provision 
ohne Einschränkungen oder Vorbehalte 
erteilt werde. Denn mit einer einschrän-
kungs- und vorbehaltlos erteilten Abrech-
nung sei die Erklärung des Unternehmers 
verbunden, weitere Provisionsforderungen 
des Vertreters bestünden nicht für den je-
weiligen Abrechnungszeitraum.

Im Streitfall unwirksam
Zwar sei eine Verkürzung von Verjäh-
rungsfristen in unternehmerseitig vor-
formulierten Vertragsbestimmungen 
nicht schlechthin ausgeschlossen. Auch 
bestehe grundsätzlich ein berechtigtes 
Interesse des Unternehmers an einer 
möglichst zeitnahen Klärung von Unei-
nigkeiten über gegenseitige Rechte und 
Ansprüche, insbesondere Provisionen. 
Die im Streitfall verwendete Formularbe-
stimmung zur Abkürzung der Verjäh-
rung sei jedoch unwirksam, weil sie ih-
rem Wortlaut nach auch Haftungsan-
sprüche aus dem Vertrag wegen Vorsat-
zes zum Beispiel gemäß § 280 Abs. 1 BGB 
erfasse. Die Klausel benachteilige den 
Vertreter daher entgegen § 307 BGB un-
angemessen, weshalb sie insgesamt un-
wirksam sei. Eine geltungserhaltende Re-
duktion sei ausgeschlossen. 

Außerdem sei grundsatzlich auch im 
unternehmerischen Geschaftsverkehr die 
im Gesetz zum Ausdruck kommende 
Wertung zu beachten, nach der ein Aus-
schluss oder eine Begrenzung der Haf-
tung für sonstige Schäden, die auf einer 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verwenders oder auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des Verwenders beruhen, 

in AGB unwirksam ist. Auch dies führe 
zur Unwirksamkeit der Klausel.

Dass nach der Klausel nur Erfüllungs-
ansprüche betroffen sein sollten, über-
zeuge nicht. Die Formulierung „Ansprü-
che aus diesem Vertrag“ beziehe sich 
ohne Weiteres auch auf Schadensersatz-
ansprüche gemäß § 280 Abs. 1 BGB, die 
ebenfalls aus dem Vertrag herrühren. 
Auch dass sich der Bundesgerichtshof 
(BGH) bisher nicht an einer Beschrän-
kung von Ansprüchen des Vertreters we-
gen vorsätzlicher oder fahrlässiger 
Pflichtverletzung gestört habe, stehe nicht 
entgegen. Denn dies liege darin begrün-
det, dass der BGH die vertretervertragli-
che Abkürzung der Verjährung noch an 
der alten Rechtslage des § 88a HGB ge-
messen habe. Die Entscheidung könne 
für die Beurteilung der Verjährung nach 
den geltenden Vorschriften nicht heran-
gezogen werden. Für eine interessenge-
rechte Verjährungsabkürzung bedürfe es 
nicht einer weiten Formulierung, die 
auch vorsätzliche Schadensersatzansprü-
che wegen Pflichtverletzung umfasse.

Unstimmigkeiten über  
die Provision zeitnah klären
Die Begründung der Entscheidung kann 
nicht überzeugen. Zutreffend geht der Se-
nat davon allerdings aus, dass die Verjäh-
rung auch in AGB abgekürzt werden 
darf. An der Abkürzung hat der Unter-
nehmer ein Interesse, weil er mit der Re-
gelung einerseits zu vermeiden sucht, 
Buchauszüge, die stets mit erheblichem 
Aufwand verbunden sind, über längere 
Zeiträume als ein Jahr erstellen zu müs-
sen. Andererseits dient die Klausel aus-
drücklich auch dazu, Unstimmigkeiten 
über die Provision und die Abrechnung 
zeitnah zu klären. Entsprechend war der 
Vertreter nach dem Vertretervertrag ge-
halten, die ihm erteilten Provisionsab-
rechnungen zu prüfen. Das Bestreben, 
Unstimmigkeiten über die Abrechnung 
zeitnah zu klären, erscheint schutzwür-
dig. Zum einen steigen Aufwand und Un-
sicherheit, Abrechnungsmängel für län-
ger zurückliegende Zeiträume klären zu 
können. Zum anderen kann es auch nicht 

im Interesse des Vertreters sein, dass ihm 
Provisionen längere Zeit vorenthalten 
werden, nur weil er den Unternehmer 
nicht auf Abrechnungsmängel aufmerk-
sam macht. Dass die Klausel einen Zeit-
raum von 13 Monaten bestimmt, liegt da-
rin begründet, dass sie die Geltendma-
chungsfrist für den Ausgleichsanspruch 
nicht dahin gehend einschränken soll, 
dass bei Ausschöpfung der Frist zeit-
gleich verjährungshemmende gerichtli-
che Maßnahmen erforderlich werden. 

Bedenken gegen die Entscheidung be-
stehen insoweit, als der Senat davon aus-
geht, die Abkürzung erstrecke sich auf 
Schadensersatzansprüche wegen vorsätz-
licher Pflichtverletzungen. Denn die 
Klausel bestimmt ausdrücklich, dass sie 
nicht für Ansprüche gilt, für die das Ge-
setz zwingend eine längere Verjährung 
bestimmt hat. Deshalb hätte der Senat 
sich mit dieser Ausnahmebestimmung 
auseinandersetzen müssen. Bedenklich 
erscheint jedoch in jedem Fall die Ver-
kürzung der kenntnisunabhängigen Ver-
jährung auf drei Jahre. 

Das Gesetz sieht insoweit zehn Jahre 
vor (§ 199 Abs. 4 BGB). Während eine Ver-
kürzung auf vier Jahre keinen Bedenken 
unterliegt, weil sie dem alten Recht ent-
sprach, erscheint eine weitergehende Be-
schränkung des Zeitraums sachlich nicht 
gerechtfertigt. Deshalb dürfte die Entschei-
dung im Ergebnis in Ordnung gehen. ■
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